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Öffentliche Bekanntmachungen

Am 8. Mai 2013 fand die 37. Sitzung der Stadtvertretung Neubrandenburg statt. 

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

Öffentlicher Teil

Beschluss Nr. Gegenstand

571/37/13  Durchführung der Wahl der Schiedsperson für die Schiedsstelle II 

der Stadt Neubrandenburg

572/37/13 Änderung des Beschlusses 342/24/11

  Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder  

des Hauptausschusses der Stadtvertretung Neubrandenburg

  hier: Wahl eines Mitgliedes und eines stellvertretenden  

Mitgliedes in den Hauptausschuss

573/37/13 Änderung des Beschlusses 343/24/11

  Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der  

beratenden Ausschüsse der Stadtvertretung Neubrandenburg 

gemäß § 36 Abs. 1 der KV M-V

 hier: Wahl eines Mitgliedes in den Kulturausschuss

574/37/13 Änderung des Beschlusses 6/01/09

  Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des  

Betriebsausschusses Eigenbetrieb Immobilienmanagement

 hier: Wahl eines Mitgliedes in den Betriebsausschuss

575/37/13 Änderung des Beschlusses Nr. 343/24/11, Wahl der Mitglieder  

 und stellvertretenden Mitglieder der beratenden Ausschüsse der 

 Stadtvertretung Neubrandenburg gemäß § 36 Abs. 1 der KV M-V, 

 hier: Wahl eines stellv. Mitgliedes in den Kulturausschuss

576/37/13 Geschäftsordnung der Stadtvertretung Neubrandenburg

577/37/13 Bebauungsplan Nr. 30 „Rathausumfeld“

  hier: Beschluss zur abschließenden Einstellung  

des Bauleitplanverfahrens für den B-Plan Nr. 30  

„Rathausumfeld“ Neubrandenburg (Einstellungsbeschluss)

578/37/13 Bebauungsplan Nr. 110 „Krämerstraße/Dümperstraße“

 hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

579/37/13  9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt  

Neubrandenburg, Teilfläche „örtliche Hauptverkehrsstraßen im 

Bereich Ravensburgstraße, Johannesstraße, südliche Sponholzer 

Straße und Anbindung an die dargestellte Hauptverkehrsstraße  

in Richtung B 104“

 hier: Aufstellungsbeschluss

 Fortsetzung auf Seite 5 >>
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580/37/13  10. Änderung des Flächennutzungsplanes der  

Stadt Neubrandenburg, Teilfläche „Fischerhof Nonnenhof“

 hier: Aufstellungsbeschluss

581/37/13  Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 42  

„Fischerhof Nonnenhof“

 hier: Einleitungsbeschluss

582/37/13  Aufwandsentschädigung für die Wahlvorstände  

zur Bundestagswahl am 22.09.13

583/37/13  Allgemeine Erlaubnisbedingungen für das Führen  

des Stadtwappens und die Verwendung der Stadtflagge

584/37/13  Entgeltkalkulation zur 1. Änderung der Entgeltordnung  

der Städtischen Museen der Stadt Neubrandenburg

585/37/13  1. Änderung der Entgeltordnung der Städtischen Museen  

der Stadt Neubrandenburg

586/37/13  Gebührenkalkulation zur 7. Satzung zur Änderung  

der Satzung der Stadt Neubrandenburg über die Erhebung  

von Verwaltungsgebühren im eigenen Wirkungskreis  

(Verwaltungsgebührenkalkulation)

587/37/13  7. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt  

Neubrandenburg über die Erhebung von Verwaltungsgebühren  

im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungsgebührensatzung)

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss Nr. Gegenstand

588/37/13 Sanierungsgebiet „Altstadt“ Neubrandenburg

  Verkauf der städtischen Liegenschaft Behmenstraße 14  

sowie der Einsatz von Städtebauförderungsmitteln

589/37/13 Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neubrandenburg

 Verkauf der städtischen Liegenschaft „Kleine Fischerstraße“

 Gemarkung Neubrandenburg, Flur 10, in Teilgrundstücken

590/37/13 Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neubrandenburg

  Zustimmung zur Anhandgabe des Flurstückes 615/2 der Flur 10, 

Gemarkung Neubrandenburg, an einen Investor

  Verlängerung der Anhandgabe in Ergänzung zu den Beschlüssen 

der Stadtvertretung Nr. 223/14/10 v. 22.12.10 und Nr. 405/27/12 

v. 22.03.12

591/37/13  Sanierungsgebiet „Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt“,  

Neubrandenburg

  Einsatz von Städtebaufördermitteln für den Neubau einer  

Veranstaltungs- und Begegnungsstätte der BIP Kreativitäts- 

zentrum gGmbH, Johannesstraße 18, Neubrandenburg

Dr. Paul Krüger, Oberbürgermeister

Die Beschlüsse des öffentlichen Teils können im Büro der Stadtvertretung (Rathaus, 

Raum 347) eingesehen werden. Darüber hinaus werden sie im Internet unter www.

neubrandenburg.de veröffentlicht.

Über die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse können Sie sich ebenfalls 

im Internet unter www.neubrandenburg.de informieren.

Es wird gemäß § 73 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V darauf hingewiesen, dass 

im Raum 339/340 der Stadtverwaltung jeder Einsicht in die Informationsvorlage 

Drucksache V/939 „18. Beteiligungsbericht der Stadt Neubrandenburg für das Jahr 

2011“ nehmen kann.

37. Sitzung der Stadtvertretung Neubrandenburg

Der von der Stadtvertretung der Stadt Neubrandenburg am 08.05.13 gefasste Be-

schluss über den Entwurf und die Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 110 „Krämer-

straße/Dümperstraße“, begrenzt durch

im Norden und Westen: 

die nördliche/westliche Grenze des Flurstückes 340/5 (Innenseite der Stadtmauer),

im Osten: 

die östlichen Grenzen des Flurstückes 397/2 (verlängerte Dümperstraße) sowie deren 

geradlinige Verlängerung nach Nord bis zur Stadtmauer, die östliche Grenze des 

Flurstückes 365/1, die östliche Grenze des Flurstückes 80/1 (Dümperstraße) sowie 

deren Verlängerung bis zur Nordwestecke des Gebäudes Marktplatzcenter und die 

westliche Grenze des Flurstückes 65/11,

im Süden: 

die südliche und westliche Grenze des Flurstückes 65/15, die südlichen Grenzen der 

Flurstücke 65/7 und 65/6 (Vorgärten Krämerstraße) sowie deren geradlinige Verlän-

gerung bis zur nördlichen Verlängerung der östlichen Grenze des Flurstückes 357/4, 

von dort rechtwinklig nach Nord weiter bis zur Verlängerung der südlichen Bord-

steinkante der Krämerstraße und in dieser Flucht nach Westen bis zur Stadtmauer 

(alle Flurstücke Flur 10, Gemarkung Neubrandenburg),

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), ist aufgrund des § 3 

Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)zu veröffentlichen.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a Abs. 1 Satz 1 

ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 

Jedermann kann den Entwurf des Bebauungsplanes und dessen Begründung in der 

Zeit vom 06.06.13 bis zum 08.07.13 während der Dienststunden in der Stadtver-

waltung Neubrandenburg, Friedrich-Engels-Ring 53, im Fachbereich Stadtplanung, 

Wirtschaft und Bauordnung, Abteilung Stadtplanung, 1. Etage, einsehen. Die Dienst-

stunden sind zurzeit:

Montag, Mittwoch, Donnerstag 8:00 –12:00 Uhr und 13:00 –16:00 Uhr

Dienstag 8:00 –12:00 Uhr und 13:00 –18:00 Uhr

Freitag 8:00 –12:00 Uhr.

Während dieser Auslegung können von jedermann Stellungnahmen zum Entwurf 

des Bebauungsplanes schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift 

bei der o. g. Dienststelle vorge-

bracht werden. Bei Bedarf erfolgt 

eine Erörterung. Es wird darauf 

hingewiesen, dass nicht rechtzeitig 

abgegebene Stellungnahmen bei 

der Beschlussfassung über den Bau-

leitplan unberücksichtigt bleiben 

können und dass ein Antrag nach 

§ 47 der Verwaltungsgerichtsord-

nung unzulässig ist, soweit mit ihm 

Einwendungen geltend gemacht 

werden, die vom Antragsteller im 

Rahmen der Auslegung nicht oder 

verspätet geltend gemacht wurden, 

aber hätten geltend gemacht wer-

den können.

Neubrandenburg, 29.05.13

Dr. Paul Krüger

Oberbürgermeister

Öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 110 „Krämerstraße/Dümperstraße“ 

Am 8. Mai 2013 wurde die Stadt 

Neubrandenburg im Rahmen 

einer Festveranstaltung durch 

die IHK Neubrandenburg für das 

östliche Mecklenburg-Vorpom-

mern als „TOP-Ausbildungsbe-

trieb 2013“ geehrt.

Die IHK Neubrandenburg für das 

östliche Mecklenburg-Vorpom-

mern würdigt mit der Verleihung 

des Titels „TOP-Ausbildungsbe-

trieb“ die besonderen Leistungen 

der Ausbildungsbetriebe für eine 

qualitativ hochwertige Ausbil-

dung von Nachwuchskräften so-

wie bei der Berufsorientierung.

Die Stadtverwaltung Neubran-

denburg bildet seit 1990 regel-

mäßig junge Menschen in ver-

schiedenen verwaltenden und 

technischen Berufen aus. Seit-

dem haben 237 Auszubildende 

ihre Ausbildung u. a. als Verwal-

tungsfachangestellte, Immobili-

enkaufleute, Kaufleute für Büro-

kommunikation, Gärtner/innen 

oder Brandmeister/innen erfolg-

reich absolviert. Dazu haben 42 

zertifizierte Ausbilderinnen und 

Ausbilder beigetragen, die ihre 

Aufgabe nicht nur als Vermittler 

von fachlichen Fertigkeiten ver-

stehen, sondern auch als Förde-

rer von besonderen Fähigkeiten 

und sozialen Kompetenzen. 

Darüber hinaus engagiert sich 

die Stadt Neubrandenburg in 

der Berufsorientierung. Sie bie-

tet Schülerinnen und Schülern 

ab der achten Klasse die Mög-

lichkeit, im Rahmen von Prak-

tika, Projekttagen oder Messen 

die vielfältigen Aufgaben einer 

Kommunalverwaltung kennen-

zulernen. 

Stadtverwaltung Neubrandenburg als „TOP-Ausbildungsbetrieb 2013“ ausgezeichnet

Staatssekretär Dr. Stefan Rudolf, Auszubildende Sophie Kellermeier, 
Ausbildungsleiterin Daniela Böss, 2. Stellvertreter des Oberbürgermei-
sters Peter Modemann und IHK-Vizepräsident Walter Kienast (v. l. n. r.) 
während der Festveranstaltung
Foto: IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern

Neuer Bürgerservice in der Stadtverwaltung
Termin vereinbaren - Wartezeit vermeide

Die Stadtvertretung hat auf ih-

rer Sitzung am 8. Mai 2013 für 

die Schiedsstelle 2 eine neue 

Schiedsperson gewählt und die 

Schiedsperson wurde vom Direk-

tor des Amtsgerichtes berufen.

Die Schiedsstellen sind nach dem 

Motto „ Schlichten satt Richten“ 

zuständig für die außergericht-

liche Schlichtung in bürger-

lichen Rechtsstreitigkeiten über 

vermögensrechtliche Ansprüche 

wie Schadenersatz, Herausga-

be von Sachen, Beachtung der 

Hausordnung, nachbarliche 

Belange. Die Zuständigkeit der 

Schiedsstelle richtet sich nach 

dem Wohnsitz des Antragsgeg-

ners. Die beiden Schiedsstellen 

der Stadt sind jetzt folgt besetzt 

und zu erreichen:

Schiedsstelle 1 (Oststadt, 

Katharinenviertel, Stadtgebiet 

Süd, Lindenbergviertel)

Schiedsfrau Doris Gartz

Tel.: 0395 7782365

Schiedsstelle 2 (Vogelviertel, 

Reitbahnweg, Industrieviertel, 

Innenstadt, Stadtgebiet West, 

Datzeviertel)

Schiedsfrau Marlies Utech

Tel.: 03 95 4 21 43 05

Postanschrift der Schiedsstellen 

bei der Stadt Neubrandenburg:

Schiedsstelle 1 bzw. 2

Stadt Neubrandenburg

Friedrich-Engels-Ring 53

17033 Neubrandenburg 

Neuwahl der Schiedsperson 

für die Schiedsstelle 2

Feste Vorsprachetermine statt 

langer Wartezeiten, das ist das 

neue Angebot des Bürgerser-

vices der Stadt Neubranden-

burg. Unsere Kunden können 

ab sofort jederzeit online rund 

um die Uhr und telefonisch zu 

unseren Öffnungszeiten ver-

bindlich einen Termin beim 

Bürgerservice buchen. Dafür 

steht ihnen auf der Internet-

seite der Stadt Neubranden-

burg unter www.neubranden-

burg.de ein Terminkalender zur 

Verfügung. 

Wer seinen Terminwunsch und 

sein Anliegen ausgewählt hat, 

erhält zunächst eine E-Mail  

mit einem Bestätigungslink. 

Nach der Bestätigung ist der 

Termin mit einer zweiten  

E-Mail verbindlich gebucht 

und es wird die persönliche 

Wartenummer mitgeteilt. 

Gebucht werden kann bis zu 

30 Tagen im Voraus sowie  

bis spätestens 12 Stunden  

vorher.

Auch an die Bürgerinnen und 

Bürger ohne Internetzugang 

wurde gedacht. Sie können 

telefonisch unter der Nummer 

555 1111 oder persönlich am 

Tresen der Infothek im Rathaus 

einen Termin verbindlich ver-

einbaren.

Zum Termin können alle im 

Bürgerservice zu erledigenden 

Aufgaben, u. a. Melde-, Per-

sonalausweis- und Passan-

gelegenheiten, Fundbüro, 

Fischereischeine und Hunde-

steueranmeldungen und -ab-

meldungen  bearbeitet werden. 

Weitere Leistungen sind unter 

www.neubrandenburg im „Rat-

haus online“ zu finden. 

Die verbindlich gebuchten Ter-

mine werden durch unsere Auf-

rufanlage bevorzugt behandelt. 

So lässt sich der Besuch im Bür-

gerservice auf die tatsächliche 

Zeit zur Bearbeitung des Anlie-

gens beschränken.


